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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a Ent-

scheidungen zur Umsatzsteuerfreiheit des betreuten Wohnens und 

zum Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer eines Gebäudes 

durch ein Wertgutachten.  
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Ent-
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Leistungen im Zusammenhang mit betreutem 

Wohnen sind umsatzsteuerfrei  

Mit Urteil vom 25. Januar 2022 (Az. 15 K 3554/18 U) hat der 15. 

Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass Leistungen im 

Zusammenhang mit dem betreuten Wohnen umsatzsteuerfrei sind. 

Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eine 

Seniorenresidenz bestehend aus einem Pflegeheim und sieben 

Wohnungen des betreuten Wohnens betreibt. Die Wohnungen be-

finden sich im Gebäude des Pflegeheims. Mit den Bewohnern des 

betreuten Wohnens schloss die Klägerin Betreuungsverträge ab, 

die diverse Leistungen einer (erweiterten) Grundversorgung und 

Wahlleistungen einschließlich eines Notrufsystems umfassten. Die 

Leistungen wurden durch das im Pflegeheim eingesetzte Personal 

erbracht. Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass diese Umsätze 

teilweise steuerfrei seien, soweit die entsprechenden Leistungen 

eng mit der Pflege und Betreuung hilfsbedürftiger Personen zusam-

menhingen. Dem folgte das Finanzamt im Rahmen der Umsatzsteu-

erveranlagungen für die Streitjahre nicht. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_K_3554_18_U_Urteil_20220125.html


Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgege-

ben. Die gegenüber einzelnen Bewohnern erbrachten Umsätze des 

betreuten Wohnens seien im von der Klägerin beantragten Umfang 

gemäß § 4 Nr. 16 UStG steuerfrei. Nach dieser Vorschrift seien die 

eng mit dem Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung oder Pflege 

körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger Personen verbun-

denen Leistungen steuerfrei, die von juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts oder bestimmten Einrichtungen erbracht werden. 

Im Streitfall zählten die Bewohner des betreuten Wohnens zum 

Kreis der hilfsbedürftigen Personen im Sinne des § 4 Nr. 16 Satz 1 

Hs. 1 UStG, weil sie an altersbedingten Einschränkungen der All-

tagskompetenzen litten. Die von der Klägerin im Rahmen des be-

treuten Wohnens erbrachten Leistungen seien auch eng mit der So-

zialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden. Die Klägerin 

biete den Bewohnern des betreuten Wohnens ein breites Angebot 

an Leistunge n an, die zur ambulanten Pflege gehörten und der Al-

tenhilfe im Sinne des § 71 SGB XII zuzurechnen seien. Hierzu ge-

hörten verschiedene Betreuungsleistungen im Rahmen der ambu-

lanten Pflege, aber auch die Bereitstellung eines Notrufdienstes und 

bedarfsweise die kurzfristige Übernahme pflegerischer Leistungen, 

die hauswirtschaftliche Versorgung, das Einkaufen, Kochen, Reini-

gen der Wohnung und das Waschen der Kleidung. Auch soweit 



diese Leistungen auch der Befriedigung von Grundbedürfnissen 

dienten, seien diese spezifisch auf die Behebung altersspezifischer 

Einschränkungen gerichtet, weil auch diese Leistungen durch das 

im Pflegeheim eingesetzte und hierfür geschulte Personal erbracht 

würden. 

Da die Leistungen der Klägerin im Zusammenhang mit dem betreu-

ten Wohnen bereits nach § 4 Nr. 16 Satz 1 UStG steuerbefreit seien, 

brauchte der Senat nicht darüber zu entscheiden, ob die Vorschrift 

mit Unionsrecht unvereinbar ist und die Leistungen der Klägerin aus 

dem betreuten Wohnen nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g) der Mehr-

wertsteuersystemrichtlinie umsatzsteuerfrei wären. 

Hören Sie zu dieser Entscheidung bitte auch unseren neuesten Po-

dcaSTeuerrecht. 

 

Kürzere Restnutzungsdauer eines Gebäudes 

kann durch Wertgutachten nachgewiesen wer-

den  

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php


Wird im Rahmen eines Wertgutachtens die Restnutzungsdauer ei-

nes Gebäudes nach der Wertermittlungsverordnung bestimmt, kann 

diese der Berechnung des AfA-Satzes zugrunde gelegt werden. 

Dies hat der 1. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 27. 

Januar 2022 (Az. 1 K 1741/18 E) entschieden. 

Der Kläger erwarb im Jahr 2011 im Rahmen eines Zwangsverstei-

gerungsverfahrens ein Grundstück mit einem im Jahr 1955 errich-

teten Gebäude, das er seitdem zur Erzielung von Mieteinkünften 

nutzte. Das Amtsgericht hatte im Zwangsversteigerungsverfahren 

ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung des Grundstücks-

werts auf den Stichtag 17. Mai 2010 in Auftrag gegeben. Der öffent-

lich bestellte und vereidigte Sachverständige machte in seinem Gut-

achten u.a. Angaben zum Modernisierungsstand und zu erforderli-

chen Instandsetzungsarbeiten und kam danach zu einem fiktiven 

Baujahr von 1960 und zu einer Restnutzungsdauer des Gebäudes 

von 30 Jahren. Dem Gutachten legte er die Regelungen der zum 

Stichtag gültigen Wertermittlungsverordnung (WertV) zugrunde. 

Der Kläger machte in seinen Einkommensteuererklärungen für die 

Streitjahre 2012 bis 2016 eine jährliche AfA des Gebäudes von 3,33 

% als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte demgegenüber lediglich einen AfA-

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/1_K_1741_18_E_Urteil_20220127.html


Satz von 2 %, da das Gutachten weder eine kürzere technische 

Nutzungsdauer durch Darlegung eines materiellen Verschleißes der 

Rohbauelemente noch eine kürzere wirtschaftliche Nutzungsdauer 

im steuerrechtlichen Sinne belege. Die Ermittlung der Restnut-

zungsdauer im Sinne der WertV sei auf die steuerrechtliche Rest-

nutzungsdauer nicht übertragbar, da sie nicht im Zusammenhang 

mit der gesetzlichen Typisierung der AfA-Regelung stehe. 

Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage in Bezug auf 

den AfA-Satz stattgegeben. Grundsätzlich sei ein Gebäude zwar 

nach festen AfA-Sätzen (im Streitfall 2 % pro Jahr) abzuschreiben. 

Bei einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer des Gebäudes als 50 

Jahre könne aber nach Wahl des Steuerpflichtigen von entspre-

chend höheren Sätzen ausgegangen werden. Nach der BFH-Recht-

sprechung (Urteil vom 28. Juli 2021 IX R 25/19) könne sich der 

Steuerpflichtige jeder Darlegungsmethode bedienen, die im Einzel-

fall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheine. 

Entgegen der Auffassung des Finanzamts sei hierfür kein Bausub-

stanzgutachten erforderlich. Da für die Schätzung einer kürzeren 

Restnutzungsdauer keine Gewissheit, sondern allenfalls eine größt-

mögliche Wahrscheinlichkeit erforderlich sei, könne die Schätzung 

des Steuerpflichtigen vielmehr nur dann verworfen werden, wenn 



sie eindeutig außerhalb eines angemessenen Schätzungsrahmens 

liege.< /p>  

Nach Auffassung des Senats habe der Sachverständige aufgrund 

sachlicher Kriterien eine von der gesetzlichen Typisierung abwei-

chende geringere Restnutzungsdauer von 30 Jahren ermittelt. Er 

habe fundierte Ausführungen zu den erforderlichen Instandset-

zungsarbeiten und zum Zustand des Gebäudes gemacht. Die mo-

dellhafte Ermittlung der Restnutzungsdauer von 30 Jahren anhand 

der WertV sei für das Gericht nachvollziehbar und liege jedenfalls 

nicht (erheblich) außerhalb des zulässigen Schätzungsrahmens. 

Das Urteil ist rechtskräftig.  

Anwaltlicher AdV-Antrag muss in elektronischer 

Form eingereicht werden  

Mit Beschluss vom 22. Februar 2022 (Az. 8 V 2/22) hat der 8. Senat 

des Finanzgerichts Münster entschieden, dass ein von einem 

Rechtsanwalt lediglich per Telefax und nicht in der vorgeschriebe-

nen elektronischen Form eingereichter Antrag auf Aussetzung der 

Vollziehung unzulässig ist. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/8_V_2_22_Beschluss_20220222.html


Die Antragstellerin stritt sich mit dem Finanzamt im Rahmen eines 

Einspruchsverfahrens über die Festsetzung eines Verspätungszu-

schlags. Am 2. Januar 2022 reichte sie - anwaltlich vertreten - per 

Telefax einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des angefoch-

tenen Bescheids bei Gericht ein. Nach Antragstellung erließ das Fi-

nanzamt eine Einspruchsentscheidung, gegen die die Antragstelle-

rin Klage erhob. Das Klageverfahren ist noch anhängig. 

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster hat den Antrag auf Aus-

setzung der Vollziehung abgelehnt. Er sei unzulässig, weil er nicht 

als elektronisches Dokument übermittelt worden sei. Seit dem 1. Ja-

nuar 2022 schreibe § 52d Satz 1 FGO vor, dass schriftlich einzu-

reichende Anträge, die durch einen Rechtsanwalt eingereicht wer-

den, als elektronisches Dokument zu übermitteln seien. Diesen An-

forderungen genüge ein Telefax, unabhängig davon, ob es über das 

Telefonnetz oder als Computerfax übersandt werde, nicht. 

Unabhängig davon sei der in § 52a Abs. 3 FGO vorgeschriebene, 

elektronische Übermittlungsweg nicht eingehalten worden. Danach 

müsse das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektro-

nischen Signatur versehen sein und auf einem sicheren Übermitt-

lungsweg eingereicht werden. Die sicheren Übermittlungswege 



seien im Gesetz abschließend aufgezählt. Hierunter fiele insbeson-

dere das besondere elektronische Anwaltspostfach nach § 31a 

BRAO, nicht aber das Telefax.  

Eine Bodenvertiefung für einen Bremsenprüf-

stand und Fundamente für eine Werbeanlage 

stellen keine Betriebsvorrichtungen einer Kfz-

Werkstatt dar  

Für die Vermietung eines Grundstücks, auf dem der Mieter eine Kfz-

Werkstatt betreibt, kann die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung 

auch dann in Anspruch genommen werden, wenn eine Bodenver-

tiefung für einen Bremsenprüfstand und Fundamente für eine Wer-

beanlage mitvermietet werden, denn diese stellen keine Betriebs-

vorrichtungen dar. Dies hat der 14. Senat des Finanzgerichts Müns-

ter mit Urteil vom 11. Februar 2022 (Az. 14 K 2267/19 G,F) entschie-

den. 

Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG, deren Unternehmensgegen-

stand die Vermietung und Verwaltung von Einkaufs-Centern ist. In 

einem dieser Center vermietete sie u.a. Geschäftsräume an die Be-

treiberin einer Kfz-Werkstatt. In diesen Räumen befinden sich eine 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/14_K_2267_19_G_F_Urteil_20220211.html


Bodenvertiefung für einen Bremsenprüfstand und im Außenbereich 

unter dem Asphalt Fundamente für eine Werbeanlage. Das Finanz-

amt versagte nach Durchführung einer Betriebsprüfung die der Klä-

gerin bisher gewährte erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung, weil 

sie insoweit Betriebsvorrichtungen mitvermietet habe. Hiergegen 

führte die Klägerin aus, dass es sich bei der Vertiefung um einen 

Gebäudebestandteil und bei den Fundamenten um Außenanlagen 

handele. 

Der 14. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgege-

ben. Die Klägerin erfülle die Voraussetzung für die erweiterte Kür-

zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG, wonach der Gewerbeertrag um 

den auf die Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes entfal-

lenden Teil zu kürzen ist, da sie ausschließlich eigenen Grundbesitz 

verwalte. Die Mitvermietung der Bodenvertiefung und der Funda-

mente sei unschädlich, da es sich hierbei nicht um Betriebsvorrich-

tungen handele, sondern um Teile des Grundbesitzes. 

Die Bodenvertiefung sei - ebenso wie eine Flächenerweiterung zur 

Seite oder im Deckenbereich - lediglich als Gestaltungsmerkmal 

des Gebäudes anzusehen. Im Gegensatz zu einer besonderen Bo-

denbefestigung im Tankbereich einer Tankstelle erfülle die Boden-

vertiefung keine spezielle Funktion für den Bremsenprüfstand und 



die Kfz-Werkstatt. Der Betrieb der Kfz-Werkstatt wäre auch ohne 

eine solche Vertiefung im Boden durchführbar, nämlich durch Nut-

zung einer mobilen Bremsenprüfanlage. 

Ebenso könne die Kfz-Werkstatt grundsätzlich ohne Fundamente 

für eine Werbeanlage betrieben werden. Anders als bei Fundamen-

ten für Maschinen werde die Werkstatt durch die Fundamente für 

die Werbeanlage nicht unmittelbar betrieben. 

Selbst wenn die Vertiefung und die Fundamente Betriebsvorrichtun-

gen darstellten, wäre dies unschädlich, weil die Mitvermietung als 

zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten 

Nutzung des Grundstücks anzusehen sei. Der Einbau der Vertie-

fung durch den jeweiligen Mieter wäre mit einem erheblichen Ein-

griff in die Gebäudesubstanz verbunden gewesen. Ein mobiler 

Bremsenprüfstand außerhalb des Gebäudes wäre nur auf Kosten 

von fünf Parkplätzen möglich gewesen, was wirtschaftlich nicht 

sinnvoll sei. Ebenfalls nicht sinnvoll wäre es gewesen, wenn immer 

der jeweilige Mieter den Asphalt für die darunterliegenden Funda-

mente hätte aufbrechen müssen.  
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Einkommensteuer  

Zum Abzug von Kosten für ein Ortho-Training, für nicht ver-

schreibungspflichtige Medikamente und für die Ausstellung ei-

nes Schwerbehindertenausweises als außergewöhnliche Be-

lastungen (Urteil vom 17. Januar 2022, Az. 9 K 1471/20 E, NZB 

BFH VI B 12/22) 

Unter welchen Voraussetzungen sind Beiträge an einen Soli-

darverein zur Erlangung einer Kranken- und Pflegeabsiche-

rung als Sonderausgaben abzugsfähig? (Urteil vom 9. Februar 

2022, Az. 11 K 820/19 E) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/9_K_1471_20_E_Urteil_20220117.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/11_K_820_19_E_Urteil_20220209.html


Zur Liebhaberei beim Betrieb einer Reithalle (Urteil vom 16. Feb-

ruar 2022, Az. 13 K 3811/19 E)  

Einkommensteuer / Verfahrensrecht  

Zu den Voraussetzungen eines steuerfreien Sanierungsertrags 

und zur Antragsfrist auf gesonderte Feststellung des Sanie-

rungsertrags bei rückwirkender Anwendung von § 3a EStG (Be-

schluss vom 7. Februar 2022, Az. 9 V 2784/21 F)  

Außensteuerrecht / Verfahrensrecht  

Zur Frage der Europarechtskonformität der Hinzurechnungs-

besteuerung und zur Zuständigkeitskonzentration für den Er-

lass von Feststellungsbescheiden nach § 18 AStG (Beschluss 

vom 11. Februar 2022, Az. 2 V 1478/21 F, Beschwerde BFH I B 

11/22 (AdV))  

Kindergeld  

Kann eine Angehörigeneigenschaft im Sinne des FreizügG/EU 

durch Vorlage einer rumänischen Heiratsurkunde nachgewie-

sen werden? (Urteil vom 8. Februar 2022, Az. 2 K 2243/21 Kg)  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/13_K_3811_19_E_Urteil_20220216.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/9_V_2784_21_F_Beschluss_20220207.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/2_V_1478_21_F_Beschluss_20220211.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/2_K_2243_21_Kg_Urteil_20220208.html


Kindergeld / Verfahrensrecht  

Wird die sachliche Unzuständigkeit des sog. Inkasso-Service 

bei Ablehnung eines Stundungsantrags dadurch geheilt, dass 

die sachlich und örtlich zuständige Familienkasse die Ein-

spruchsentscheidung erlässt? (Urteil vom 27. Januar 2022, Az. 1 

K 3565/19 AO, Rev. BFH III R 8/22) 

Wird die sachliche Unzuständigkeit des sog. Inkasso-Service 

bei Ablehnung eines Stundungsantrags dadurch geheilt, dass 

die sachlich und örtlich zuständige Familienkasse die Ein-

spruchsentscheidung erlässt? (Urteil vom 22 der Februar 2022, 

Az. 1 K 447/20 AO)  

Verfahrensrecht  

Zur Aussetzung der Vollziehung von Säumniszuschlägen we-

gen verfassungsrechtlicher Zweifel an deren Höhe (Beschluss 

vom 14. Februar 2022, Az. 8 V 2789/21, Beschwerde BFH VI B 

15/22 (AdV)) 

Zu den Voraussetzungen für die Festsetzung eines Ver-

spätungszuschlags, wenn für die Abgabe zur Steuererklärung 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/1_K_3565_19_AO_Urteil_20220127.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/1_K_3565_19_AO_Urteil_20220127.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/1_K_447_20_AO_Urteil_20220222.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/8_V_2789_21_Beschluss_20220214.html


eine Fristverlängerung gewährt worden war (Urteil vom 10. Feb-

ruar 2022, Az. 9 K 1547/21 U)  
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig 

zum 15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den 

Newsletter über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den 

Volltext der Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/9_K_1547_21_U_Urteil_20220210.html
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anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Recht-

sprechungsdatenbank NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage 

des Finanzgerichts Münster sind die anhängigen Revisionsverfah-

ren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, 

die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entschei-

dungen des Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der 

gerichtseigenen Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanz-

hofs abrufbar. Die Entscheidungen werden nur zur nicht gewerbli-

chen Nutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 

2 JVKostG). Informationen für Interessenten einer gewerblichen 

Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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